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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl des/der hauptamtlichen 
Bürgermeisters/in in der Stadt Guben
am Sonntag, 26. Juni 2016
1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 6. Juni 2016 bis 
10. Juni 2016 bei der Stadt Guben, Service-Center, Gasstraße 4 in 
03172 Guben zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden täglich von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein besitzt.
2.
Wer seine Angaben im Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der oben genannten Auslegungsfris-
ten, spätestens bis zum 10. Juni 2016 (16. Tag vor der Wahl), bei 
der zuständigen Wahlbehörde Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.
3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis zum 5. Juni 2016 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahl-
benachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines.
Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahl-
schein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4.
Auf Antrag werden:
- wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht un-

terliegen und
- wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung außerhalb 

des Wahlgebiets liegt, am Ort der Nebenwohnung, wenn sie 
hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Ge-
setzbuches haben,

in das Wählerverzeichnis eingetragen.
Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich 
oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spätestens am 11. Juni 
2016 (15. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Wahlbehörde zu 
stellen. Die antragstellende Person hat der Wahlbehörde gegen-
über zu versichern, dass sie bei keiner anderen Wahlbehörde die 
Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt hat. Eine behinderte 
Person kann sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen.
5.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Wahlgebiets oder, wenn das Wahlgebiet in meh-
rere Wahlkreise eingeteilt ist, nur in dem Wahlkreis, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, oder durch Briefwahl wählen.
6.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
a) eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person,
b) eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person,
 - wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt hat oder

 - ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
entstanden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten zu den unter Pkt. 1 genannten Dienststunden 
beantragt werden. Bis zwei Tage vor der Wahl können Wahl-
scheine bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Wahlbehörde mündlich 
oder schriftlich beantragt werden.
In den Fällen nach Pkt. 6 a) und b) können Wahlscheine noch bis 
zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
7.
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlbe-
rechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem 
Wahlschein zugleich:
- einen Stimmzettel für jede Wahl,
- einen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag,
- ein Merkblatt.
8.
Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig zu 
übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
beim Wahlleiter, in dessen Wahlbereich der Wahlschein ausge-
stellt worden ist, eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden. 
Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag 
enthalten:
- den Wahlschein,
- in einem verschlossenen Stimmzettelumschlag den Stimmzettel.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann 
sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedie-
nen. Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die Hilfsperson ge-
genüber der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, dass der 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist.
9.
Personen, die einen Wahlschein erhalten haben, wird bei einer 
möglichen Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahlschein 
zugestellt, es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich, dass sie bei 
der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen.
Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, wird von 
Amts wegen ein Wahlschein zugestellt.

Guben, 27. Mai 2016

Fred Mahro
Wahlleiter

Sitzungen der Ausschüsse der 
Stadtverordnetenversammlung Guben
(Stand bei Redaktionsschluss)
18. Mai 2016  15:30 Uhr
 Sitzung der Vergabekommission
 Rathaus, Zi. 236
18. Mai 2016  16:30 Uhr
 Sitzung des Ausschusses für Soziales, 

Bildung, Jugend und Kultur
 Rathaus, Zi. 236
23. Mai 2016  15:30 Uhr
 Sitzung des Hauptausschusses
 Rathaus, Zi. 236

Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen!

I. Stadt Guben
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Service-Center der Stadt Guben
Gasstraße 4, Tel.: 03561 6871 0, 
Fax: 03561 6871 4917, 
Service-Hotline: 03561 6871-2000
E-Mail: service-center@guben.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag   8 bis 18 Uhr
Samstag   9 bis 12 Uhr

Sprechzeiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung:
Dienstag   9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag   9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
________________________________________________________

Freizeitbad Guben
Kaltenborner Straße 163, Tel. 3570, Fax 548240, 
www.guben.de/freizeitbad

Über den Internetauftritt unter www.guben.de/freizeitbad 
können jederzeit sämtliche Angebote sowie Änderungen der 
Öffnungszeiten eingesehen werden.
Am Tag ihres Geburtstages haben Besucher freien Eintritt.

Für die Teilnahme am Aquakurs ist der Kauf einer 10er-Karte er-
forderlich.

Für den Reha-Sport ist ein Rezept erforderlich. Anmeldung bei 
Mario König im Freizeitbad oder in der Flex-Fitness-Oase.

Badbereich:
Montag  kein öffentlicher Badebetrieb
 13:00 – 15:00 Uhr  Seniorenschwimmen
 15:00 Uhr  Vereinsschwimmen
Dienstag  09:00 – 22:00 Uhr 
 bis 12:00 Uhr Schulschwimmen
Mittwoch  09:00 – 22:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 22:00 Uhr
 bis 12:00 Uhr Schulschwimmen
Freitag  09:00 – 22:00 Uhr
Samstag  11:00 – 18:00 Uhr
 10:00 Uhr Babyschwimmen
Sonntag und 
Feiertag 10:00 – 18:00 Uhr

Zu folgenden Zeiten ist die Badnutzung durch Kursangebote ein-
geschränkt:
Montag 13:30 – 14:30 Uhr Reha – Sport
 18:00 – 18:45 Uhr Aqua - Kurs
 19:00 – 19:45 Uhr Aqua – Kurs
Dienstag 15:00 – 16:00 Uhr Reha – Sport
 18:00 – 18:45 Uhr Aqua – Kurs
 19:45 – 20:30 Uhr Aqua – Kurs
Mittwoch 10:00 – 11:00 Uhr Reha – Sport
 11:00 – 11:45 Uhr Aqua – Kurs
 16:30 – 17:15 Uhr Aqua – Kurs
 18:30 – 19:15 Uhr Aqua – Kurs
Donnerstag 12:30 – 13:15 Uhr Aqua – Kurs
 15:45 – 16:45 Uhr Reha – Sport
 18:00 – 18:45 Uhr Aqua – Kurs
Freitag 11:00 – 11:45 Uhr Aqua – Kurs
 16:00 – 17:00 Uhr Reha – Sport
 17:00 – 18:00 Uhr Reha – Sport

Saunabereich:
Montag 13:00 – 20:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 22:00 Uhr  Frauensauna ganztägig
Mittwoch – 
Freitag 09:00 – 22:00 Uhr
Samstag 11:00 – 18:00 Uhr
Sonntag und 
Feiertag 10:00 – 18:00 Uhr

Stadtbibliothek Guben
Gasstraße 6, Tel. 6871 2300, Fax 6871 2340, E-Mail: bibo@guben.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag   09:00 – 19:00 Uhr
Samstag   09:00 – 12:00 Uhr

Angebote
- Internetarbeitsplätze
- Gemütliche Leseecken
- Veranstaltungen im Bücherfrühling und Leseherbst
- Bibliothekseinführungen
- Veranstaltungen für Vereine, Schulen und Kindertagesstätten
- Bilderbuchkino
- Veranstaltungen zur Leseförderung
- Ständig großer Bücherflohmarkt
- Auf Wunsch mobiler Bibliotheksdienst

Stadt- und Industriemuseum
Gasstraße 5, Tel. 6871-2100
E-Mail: stadt-und-industriemuseum@guben.de
www.museen-guben.de

Öffnungszeiten: 
Montag und Samstag   geschlossen
Dienstag bis Freitag  12 bis 17 Uhr
Sonntag/Feiertag  14 bis 17 Uhr

Nach Absprache – vor allem für museumspädagogische Angebo-
te für Kitas und Schulen – kann auch vormittags geöffnet werden.

Museum „Sprucker Mühle“
Mühlenstraße 5, www.museen-guben.de

Besichtigung der ständigen Ausstellung nur nach vorheriger An-
meldung unter 03561 6871-2100 möglich!

Ausstellungen zur Geschichte der Gubener Tuche 
und des Chemiefaserwerkes
des Gubener Tuche und Chemiefasern e. V.
im Ausstellungsraum der Stadtverwaltung (unter der Musikschule)
Friedrich-Wilke-Platz, Tel. 03561 5595107

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag   12 bis 17 Uhr
Sonntag    14 bis 17 Uhr

Kulturzentrum Obersprucke
Fr.-Schiller-Straße 24, Tel.: 559872

Büro: Treff am Schillerplatz, Fr.-Schiller-Straße 16b
Montag und Mittwoch   15:00 – 17:00 Uhr
Freitag   10:00 – 12:00 Uhr

Treff am Schillerplatz
Fr.-Schiller-Straße 16b, Tel. 547145
Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr geöffnet, 14 bis 17 Uhr täglich 
Veranstaltungen

Beratungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr GSW, 
Dienstag 14 bis 16 Uhr GuWo

Begegnungszentrum der Volkssolidarität
Berliner Straße 35, Telefon: 03561-2255
www.volkssolidaritaet.de/cms/spn
Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 
12 Uhr geöffnet
18.05.16   Tanz in den Mai
20.05.16   Fahrradtour nach Deulowitz

Tierheim Guben
Vorderes Klosterfeld 1, Tel. 03561 4132.
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag je-
weils 14 bis 16 Uhr
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Lebenshilfe Guben e. V.
Bahnhofstraße 5, Tel. 03561/ 431665
www.lebenshilfe-guben.de
- Frühförder- und Beratungsstelle
- Integrationskindertagesstätte „Regenbogen“
- Familienentlastender Dienst
- Wohnstätte für geistig Behinderte
- Betreute Wohngruppe
- Ambulant betreutes Wohnen

Sprechzeiten: Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr oder 
nach Vereinbarung

Pflegestützpunkt für den Landkreis Spree-Neiße
Neutrale, individuelle und kostenfreie Beratung sowie Informatio-
nen zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.

Sprechzeiten
Dienstag   8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag   8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
sowie nach Vereinbarung
· Forst, Heinrich-Heine-Straße 1 (im Gebäude des Landkreises)
· Telefon Pflegeberaterinnen:   03562 986-15098
 und 986-15099
 Sozialberaterin:   03562 986-15027

Suchthilfeverbund Guben
der Immanuel-Miteinander Leben GmbH, Alte Poststraße 41c, 
Tel.: 03561 686765

- Soziotherapeutische Dauerwohnstätte
- Begegnungsstätte „Buddelkasten“
- Ambulante Eingliederungshilfen/Betreuung
-  Sprechzeiten der Beratungsstelle (Alte Poststraße 15): Montag 

bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 15 Uhr oder 
nach Vereinbarung

Telefonische Absprachen sind unter 03561 548658 oder 686765 
möglich und werden diskret behandelt!
www.guben.immanuel.de

Kontakt- und Beratungsstelle (KBS) für Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen
Berliner Straße 15/16, Tel.: 03561/548757 
E-Mail: KBS.Spree-Neisse@caritas-cottbus.de

Öffnungszeiten:
Montag   10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag   12.00 – 16.00 Uhr

II. Gemeinde Schenkendöbern
1. Änderung der Satzung 
der Gemeinde Schenkendöbern

über die Umlage der Beiträge zur Deckung der 
Verbandsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände
Auf Grund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]), des § 80 des Brandenbur-
gischen Wassergesetzes (BbgWG) vom 02. März 2012 (GVBl. I/12 
[Nr. 20] zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes am 10. Juli 
2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32], des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8] S. 174), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. I/14, [Nr. 32]) des § 2 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden vom 13.03.1995 (GVBl. I/95, S. 14) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2013 (GVBl. I/13 
[Nr. 39]) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendö-
bern in ihrer Sitzung am 19.04.2016 folgende 1. Änderung der Sat-
zung über die Erhebung einer Umlage zur Deckung der Beiträge 
der Gewässerunterhaltungsverbände beschlossen:

§ 1
Änderung des § 5 – Umlagesatz
Die Umlage beträgt kalenderjährlich beim
Wasser- und Bodenverband „Schlaubetal/
Oderauen“ 10,49 € je ha
Wasser- und Bodenverband „Mittlere Spree“   8,45 € je ha
Gewässerverband Spree- Neiße   7,30 € je ha
für die nach § 4 der Satzung ermittelten Grundstücksflächen.

§ 2
Die 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Schenkendöbern 
über die Umlage der Beiträge zur Deckung der Verbandsbeiträ-
ge an die Gewässerunterhaltungsverbände tritt rückwirkend zum 
01.01.2016 in Kraft.

Schenkendöbern, 22. April 2016

Peter Jeschke
Bürgermeister

Bekanntmachung
Werte Bürgerinnen und Bürger,
am Dienstag, dem 24. Mai 2016 findet um 18:30 Uhr im Sitzungs-
saal der Gemeindeverwaltung, Gemeindeallee 45 in 03172 Schen-
kendöbern, die 20. öffentliche Gemeindevertretersitzung der 
Gemeindevertretung Schenkendöbern statt, zu der wir Sie recht 
herzlich einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über even-

tuelle Einwendungen gegen die Niederschrift vom 19.04.2016 
– öffentlicher Teil

4. Bericht und Information des Bürgermeisters
5. Diskussion und Beschluss über den Antrag zur Überprüfung 

der Zugehörigkeit der Gemeinde Schenkendöbern zum sor-
bisch/wendischen Siedlungsgebiet

6. Diskussion und Beschluss über das Haushaltssicherungskon-
zept der Gemeinde Schenkendöbern für die Jahre 2016 – 2019

7. Diskussion und Beschluss über die Haushaltssatzung 2016 
der Gemeinde Schenkendöbern

8. Berichte der Ausschüsse
9. Berichte der Gremien (Agendarat, Arbeitsgruppe Dachver-

einbarung, GWAZ, WBV bzw. GUV, Marketing & Tourismus, 
Braunkohlenausschuss [BKA], Arbeitskreis Tagebau, INA, 
Dialogforum) sowie Bericht der Kreistagsabgeordneten

10. Sonstiges
11. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentlicher Teil
12. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über even-

tuelle Einwendungen gegen die Niederschrift vom 19.04.2016 
– nicht öffentlicher Teil

13. Grundstücksangelegenheiten
14. Personalangelegenheiten
15. Sonstiges

gez.    gez.
Peter Jeschke    Ralph Homeister
Bürgermeister   Vorsitzender der Gemeindevertretung


